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Kultur im Heim

Wir befinden uns auf einem Spaziergang. Da grenzt
an unseren Weg die Pflanzung des Gértners Knuchel.
Langgestreckte Beete, die Zwiebeln, der Lauch, der
Blumenkohl, der Schnittsalat, der Knoblauch. Alles
steht in Reih und Glied, sauber und exakt gepflanzt.
Selbst wenn ich die harte . Arbeit und den Sinn fir
Ordnung in dieser Pflanzung bewundere, so bleibt
schliesslich in meiner Erinnerung nicht wviel mehr
haften, als der Knoblauchgeruch!

Wir ziehen weiter und gelangen in die N&he eines
ehrwiirdigen Bauernhofes. Die Bauernfrau in ihrer
Tracht lehnt liber den Gartenhag und nimmt beinahe
stolz unseren Gruss ab. «E herrliche Garte» rufen
wir begeistert aus! Obschon ebenfalls Knoblauch,
Zwiebeln, Salat und Kabis darin gedeihen, sticht uns
etwas ins Auge, das unser Gemiit erhellt... Blumen!
Es rentiert nicht, im Garten Blumen zu pflanzen. Sie
kosten Geld und werfen keinen Ertrag ab. Und trotz-
dem pflanzen wir sie. Man verschwendet viel kost-
bare Zeit, wenn man Blumen pikiert, und dennoch
pflanzen wir Blumen. Der Boden ist teuer, und dessen
ungeachtet finden wir eine Ecke im Garten, wo herr-
liche und farbige Blumen gedeihen.

Das Gemliise ist das Alltédgliche, es stillt frisch gertistet
und zubereitet unseren Hunger. Es bildet eine Not-
wendigkeit in unserer Erhaltung und im Erwerbsleben.
Und die Blumen? Man konnte leben ohne sie. Aber sie
erfreuen unser Gemiit, sie kldren mit ihren leuchten-
den Farben das vom Strassenstaub getriibte Auge, sie
reinigen mit ihrem Duft die benzingeschwéangerte Luft!
Was die Blumen im Garten, das bedeutet uns Kultur
im Alltagsleben des Heimes. Wir konnten leben ohne
Kultur. Ist sie aber vorhanden, so macht sie das Leben
gehaltvoller. Kultur kostet Geld und wirft keinen
Ertrag ab, sollte wenigstens nicht um des Ertrages willen
betrieben werden! Sie bringt Freude, Ergriffenheit und
Staunen, alles tiefe, innere Erlebnisse.

Normalarbeitsvertrag fiir Privatgirtner

Am 20. Januar 1948 (abgedndert am 28. Juni 1956) hat
der Bundesrat einen Normalarbeitsvertrag fiir nicht in
Handelsgirtnereien beschéftigte Gértner und Gért-
nerinnen (Privatgirtner) erlassen. Von diesem Vertrag
sind geméss Art. 1 ausgenommen unter anderem 'die
Anstalten, die der Erziehung, der sozialen Flrsorge
und der Krankenpflege idienen. Nachdem gerade von
dieser Seite verschiedentlich ‘der Wunsch vorgebracht
wurde, auch die erwidhnten Anstalten dem Normal-
arbeitsvertrag fiir Privatgédrtner zu unterstellen, hat
das Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit
(BIGA) an die interessierten Verbidnde eine entspre-
chende Anfrage gerichtet.

Der Vorstand des VISA ersucht alle Heim- und An-
staltsleiter um Mitteilung, ob und wieviele Privat-
girtner beschéftigt werden. Die Meldungen sind bis
spatestens 15. August an 'den Présidenten A. Schnei-
der, Blirgerliches Waisenhaus Basel, zu richten.
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Sie macht das Leben gehaltvoller

So wiére es uns moglich, die Zoglinge im Heim um
ein billiges Kostgeld zu halten, vielleicht sogar gut
zu halten: reiche Nahrung, saubere geflickte Kleider,
tiichtige Schulung in Rechnen und Sprache. Die An-
gestellten erhielten ihren Lohn, ein rechtes Bett,
kaltes und warmes Wasser im Zimmer und grosse
Ferien. Aus der Landwirtschaft konnte eine erkleck-
liche Rendite herausgewirtschaftet werden — der
ganze Betrieb wirde wenig kosten, vielleicht sogar
rentieren.

Aber, meine lieben Leser, er wiirde ebensowenig etwas
niitzen. Zum grossen Gliick liegt in unserem Betrieb
noch etwas anderes als die Aufgabe der Lebenserhal-
tung. Das ist der Grund, weshalb wir uns heute liber
Kultur im Heim besinnen wollen. Wir konnten leben
ohne Kultur. Ist sie aber vorhanden, so macht sie das
Leben gehaltvoller. Oder ist sie sogar das, was den
Menschen vom Tier unterscheidet?

Rultur im Wohnen

Es kommt beim Wohnen nicht auf das polierte und mit
gedrechselten Sdulen versehene Biiffet an. Vielmehr
ist es die Anordnung der Mobel und unsere Einstellung
zu den Mobeln, welche das heimelige Wohnen aus-
machen. Das ist in einer grossen Gemeinschaft eines
Heimes keine leichte Aufgabe. Jeder Insasse hat
einen andern Geschmack. In der Familie ist gewohn-
lich die Einheit unter den zusammenlebenden Men-
schen grosser, weshalb ein heimeliges Wohnen leichter
zu gestalten ist. Ich muss mich fragen, ob diese Be-
ziehung zum engsten Wohnraum in einem Heim fiir
alle moglich ist. Oder liegt dort der Kern, welcher den
Anstaltstyp von Kindern pragt?

Was sollen wir tun? Unsere selbstgerahmten Bilder
von Segantini im Esszimmer gefallen sicher nicht allen
Hausbewohnern im Pestalozzihaus. Sie geben aber dem
Besucher des Heimes einen einheitlichen, sicher an-
genehmen Eindruck. Wollten wir es allen Insassen
des Heimes recht machen, miissten wir 30 verschie-
dene Bilder mit verschiedenem Stil aufhédngen. Fiir wen
leben wir nun, fiir den Besucher, oder filir unsere
Gemeinschaft? Ich glaube, wir leben in erster Linie
fiir unsere Gemeinschaft, aber auch fiir den Besucher.
Also: Lassen wir die Einheit der Segantini-Bilder im
Esszimmer, lassen wir aber den Buben ihre Bilder
iber den Betten hingen, wenn sie einigermassen
«salonfdahig» sind. Sie gestalten die Wand an der
Schlafstéitte zur heimeligen Ecke, zu einem Stlicklein
Heimat.

Kultur am Tisch? Schones Geschirr ist zerbrechlich
und teuer. Blechgeschirr ist praktisch aber hésslich.
Die Buben werden eher dazu zu bewegen sein, zu
schénem Geschirr Sorge zu tragen, als zu hésslichem.
Es kommt noch manch anderes hinzu. Das Gebet
gehort an den Tisch, sonst miisste uns einmal der
Hunger beten lehren. Dass dabei jeder auf das Gebet
wartet und nicht mit Essen beginnt, wie es ihm passt,
verlangt die Gemeinschaft. Riicksichtnahme und Hof-
lichsein gehort tberhaupt in eine Gemeinschaft, Das

Fortsetzung Seite 95



	Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner

